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Stadt Coesfeld 
Werksausschuss des Abwasswerkes 
 

 

Öffentliche Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 400/2004 

 Abwasserwerk  
gez. Hackling, 26.11.2004 

 Federführung: 
99 - Abwasserwerk Stadt 
Coesfeld 

 Produkt: 
 

 Datum: 
25.11.2004 

 
 
07.12.2004 Werksausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coes-

feld 
Vorberatung 

Top:  Bemerkung: 
 
16.12.2004 Rat der Stadt Coesfeld Entscheidung 
Top:  Bemerkung: 

 
 
Betreff: 
Satzungsänderung sowie Gebührenkalkulation 2005 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Die XV. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur  

Entwässerungssatzung (Anlage A) wird auf Grundlage der Kalkulation der  
 Abwassergebühren (Anlage B) vom 25.11.2004 beschlossen. 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gebührenkalkulation 2005 für die öffentliche Abwasseranlage 
 
Das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld hat gem. § 6 des Kommunalabgabegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) die Gebührenkalkulation 2005 erstellt. Ihr liegen die 
geschätzten, nach § 6 KAG NRW ansatzfähigen Kostensätze für das Jahr 2005 zugrunde. Die 
Grundlagen der Kalkulation mit ausführlichen Erläuterungen ergeben sich aus der Anlage B. 
 
Danach ergeben sich für 2005 folgende Gebührensätze: 
 
          (2004) 
 

• für Schmutzwasser    1,94 EUR/m³   (1,99 EUR/m³) 
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• für Niederschlagswasser  0,43 EUR/m³   (0,46 EUR/m²) 
 
Die Senkung der Schmutzwassergebühr ist  
 

a) durch niedrigere Abschreibungen (ein großer Teil der Maschinentechnik auf der Kläran-
lage ist endgültig abgeschrieben) 

 
b) und durch den Ansatz von rd. 240.000 EUR Überschuss aus 2002 möglich. 

 
Die Senkung der Niederschlagswassergebühr ist durch den Ansatz von rd. 114.000 EUR Über-
schuss aus 2002 möglich. 
 
Die nachstehende Graphik zeigt die Entwicklung der Abwassergebühren seit 1997: 
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Gebührenkalkulation 2005 für die Abwasserabfuhr im Außenbereich 
 
Die Gebührenkalkulation ist auf Seite 10 der Anlage B dargestellt. 
 
Danach betragen die Gebührensätze für 2005: 
 
          (2004) 
 

• für Kleinkläranlagen    23,20 EUR/m³  (23,20 EUR/m³) 
• für abflusslose Gruben     9,00 EUR/m³  (  9,00 EUR/m³) 

 
Durch das Auflösen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren können die Gebührensätze stabil 
gehalten werden. 
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In dem folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Benutzungsgebühren für die Abwasserab-
fuhr im Außenbereich dargestellt. 
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Anlage A 
 
 
 

XV. Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Coesfeld 
vom ______________ 

 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 4, 6 – 8 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes NRW vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) 
und der §§ 51 – 66 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77), jeweils in den z. Z. gültigen Fassungen, hat der 
Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am __________________ folgende Satzung beschlos-
sen. 
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Artikel I 

 
 

1. In § 8 Abs. 2 Ziffer 2.6 Buchstabe a) wird der Betrag von “1,99 EUR“ ersetzt durch “1,94 
EUR“.  

 
2. In § 8 Abs. 2 Ziffer 2.6 Buchstabe b) wird der Betrag von “1,47 EUR“ Reinigungsanteil 

ersetzt durch “1,28 EUR“ und der Betrag von “0,52 EUR“ Ableitungsanteil ersetzt durch 
“0,66 EUR“. 

 
3. In § 8 Abs. 3 Ziffer 3.5 wird der Betrag von “0,46 EUR“ ersetzt durch “0,43 EUR“. 

 
 
 
 

Artikel II 
 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
 
 

 
 
 
 
 


